
BUNDESARBEITSMINISTERIN STELLT ERLEICHTERUNGEN IN AUSSICHT 

Weiterwerkeln am Mindestlohn 
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Die Kritik hat Wirkung gezeigt: 
Gut ein halbes Jahr nach der 
Einführung des gesetzlichen 

Mindestlohns hat Bundesarbeits-
ministerin Andrea Nahles jetzt Ver-
besserungen bei der praktischen 
Umsetzung angekündigt.

Rückmeldungen von Zoll, Sozial-
partnern und Beschäftigten haben 
gezeigt, dass für länger bestehende 
Arbeitsverhältnisse, bei denen regel-
mäßig mehr als der Mindestlohn ge-
zahlt wird, eine Vereinfachung mög-
lich ist. Die Aufzeichnungspfl icht 
soll bereits dann entfallen, wenn 
das regelmäßige Arbeitsentgelt 
mehr als 2.000 Euro brutto beträgt 
und (!) das Nettoentgelt jeweils für 
die letzten 12 Monate nachweis-
lich ausgezahlt wurde. Bisher lag 
die Einkommensschwelle bei 2.958 
Euro. Bei der Beschäftigung von en-
gen Familienangehörigen soll auf 
die Aufzeichnungspfl ichten ganz 
verzichtet werden.

In Bezug auf die Auftraggeber-
haftung wird klargestellt, dass so-
wohl bei zivilrechtlichen Haftungs-
fragen als auch bei der Anwendung 
der Bußgeldvorschriften der „ein-
geschränkte Unternehmerbegriff“ 
zugrunde gelegt wird, wie ihn das 
Bundesarbeitsgericht für die zivil-
rechtliche Haftung im Arbeitneh-
merentsendegesetz entwickelt hat. 
Privatpersonen sind damit generell 
nicht von der Generalunternehmer-

haftung betroffen, genauso wenig 
wie Unternehmen, die eine Leistung 
selbst in Anspruch nehmen.

Das „Ehrenamt“ soll nun 
genau definiert werden
Zudem werden weitere Unklarhei-
ten beseitigt, die mit anderen Re-
gelungen und nicht direkt mit dem 
Mindestlohn in Zusammenhang 
stehen. Ehrenamtliche Tätigkeiten 
sind vom Anwendungsbereich des 
Mindestlohngesetzes explizit aus-
genommen, heißt es auf der vom Mi-
nisterium betriebenen Internetseite 
www.der-mindestlohn-wirkt.de.
Weiterhin für Unsicherheit sorgt in 
vielen Vereinen jedoch die Tatsa-
che, dass es keine gesetzliche De-
fi nition des Ehrenamts gibt. Diese 
defi nitorische Klarstellung soll nun 
erarbeitet werden. 

Des Weiteren bleiben die Ver-
pfl ichtungen nach dem Arbeitszeit-

Drehen an den 
Stellschrauben: 
Die Einführung 
des gesetzlichen 
Mindestlohns stellt 
viele Branchen vor 
große Heraus-
forderungen – nun 
will das Bundes-
arbeitsministerium 
nachbessern. 
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UNSER TIPP DES MONATS
Abschlagszahlungen bei Werkleistungen sind an sich nichts Ungewöhn-
liches. Neu ist jetzt, dass diese Zahlungen ab diesem Jahr als realisierter 
Gewinn zählen. Das hat der Bundesfi nanzhof zu Honoraren von Archi-
tekten und Ingenieuren entschieden. Jetzt hat das Bundesfi nanzminis-
terium die Konsequenzen aus der Entscheidung auf weitere Branchen 
ausgeweitet. Wir zeigen die Hintergründe des Urteils und was Betroffene 
beachten müssen. In jedem Fall mehr weiß auch Ihr Steuerberater!

Lesen Sie mehr auf S.6
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E X K L U S I V E  I N F O S  F Ü R  M A N D A N T E N

BUNDESARBEITSMINISTERIN STELLT ERLEICHTERUNGEN IN AUSSICHT 

Weiterwerkeln am Mindestlohn 
AUS DEM INHALT 

®

E X K L U S I V E  I N F O S  F Ü R  M A N D A N T E N

S T E U R O

KIRCHHOFF RECHTSANWÄLTE
STEUERBERATER

STEURO-Tipp
Inwiefern die angekündigten Än-
derungen am Mindestlohngesetz 
für Sie von Bedeutung sind, kann 
Ihnen Ihr Steuerberater erklären.

gesetz bestehen. Sie werden aber 
wie früher ausschließlich durch die 
zuständigen Behörden, die auch für 
die Ausnahmegenehmigungen zu-
ständig sind, und nicht durch den 
Zoll kontrolliert. 

Im Zusammenhang mit der 
Pfl icht zur Arbeitszeitaufzeichnung 
wurde von einzelnen Branchen die 
tägliche Höchstarbeitszeit von zehn 
Stunden für zu kurz befunden. Dies 
betrifft vor allem das Schaustellerge-
werbe, das Hotel- und Gaststätten-
gewerbe sowie die Landwirtschaft. 
In diesen stark saisonal geprägten 
Branchen sollen die Arbeitszeiten 
fl exibilisiert werden können. 
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LANDESFINANZMINISTER EINIGEN SICH AUF EIN NEUES BEWERTUNGSMODELL

Die Reform der Grundsteuer rückt näher
Seit nahezu zwei Jahrzehnten ringen Bund, Länder und Gemeinden um eine Reform der 
Grundsteuer. Eine Neuregelung wird unter anderem vom Bundesfinanzhof angemahnt – schließlich 
ist die Datengrundlage hoffnungslos veraltet. Im nächsten Jahr soll es einen Gesetzentwurf geben.

Die lange geplante Reform der Grund-
steuer nimmt konkrete Züge an. Die 
Landesfi nanzminister haben sich (mit 

Ausnahme Bayerns) auf ein neues Bewertungs-
modell geeinigt. Demnach soll die Bewertung 
der Grundstücke künftig allein mit dem Ver-
kehrswert erfolgen. Dieser Wert geht aus bereits 
vorliegenden Daten hervor, eine Neufeststellung 
wäre somit nicht notwendig.

Bund der Steuerzahler: „Reform darf 
auf keinen Fall das Wohnen verteuern“
Aufbauten bzw. Gebäude sollen nach festen 
Kriterien schematisch angesetzt und einge-
rechnet werden. Davon grundsätzlich unter-
schieden werden unbebaute Grundstücke. Der 
Vorschlag sieht zudem eine Öffnungsklausel für 
die Bundesländer bei der Grundsteuermesszahl 
vor. Damit sollen vor allem die Stadtstaaten die 
Möglichkeit erhalten, eine Mehrbelastung ihrer 
Bürger gegenüber dem bisherigen Bewertungs-
system zu vermeiden.

Die Grundsteuer ist eine der wichtigsten Ein-
nahmequellen der Kommunen. Nach geltender 
Regelung wird die Grundsteuer auf der Grundla-
ge der Einheitswerte erhoben. In den alten Bun-
desländern basiert diese auf den Wertverhältnis-
sen, die zum 1.1.1964 festgestellt wurden, in den 
neuen Bundesländern ist die Basis der 1.1.1935. 

Entsprechend hatte der Bundesfi nanzhof bereits 
im Jahr 2010 eine Neuregelung angemahnt. Die 
Richter dort sind der Ansicht, dass eine derart 
alte Datenbasis nicht Grundlage für eine gerech-
te Steuererhebung sein kann. Die Werte liegen 
häufi g unter dem tatsächlichen Verkehrswert.

Sollte die Grundsteuer demnächst reformiert 
werden, sind für mehr als 35 Millionen Grundstü-
cke und Gebäude neue Steuerbescheide fällig. 
Daher soll der Aufwand möglichst klein gehalten 
werden. Insgesamt streben die Finanzminister 
eine aufkommensneutrale Neuregelung an. Den-
noch könnte für manche Immobilienbesitzer die 
Steuer steigen, während sie für andere sinkt.

Reiner Holznagel, Präsident des Bundes der 
Steuerzahler Deutschland, mahnt: „Die Reform 
der Grundsteuer darf auf keinen Fall dazu füh-
ren, dass Wohnen deutlich teurer wird.“ Er for-

dert Länder und Kommunen auf, mit dem Vor-
schlag zur Reform der Grundsteuer sorgfältig 
umzugehen. „Eine höhere Steuer würde nicht 
nur Eigentümer, sondern auch Mieter zusätz-
lich belasten“, sagt er. Sollten die Grundstücke 
höher bewertet werden, müssten die Landesfi -
nanzminister über entsprechende Steuersätze 
gegensteuern und die Gemeinden die Hebesät-
ze senken. Das Gleiche fordert auch Hans-Joa-
chim Beck, Leiter Abteilung Steuern beim Im-
mobilienverband Deutschland IVD. „Außerdem 
darf kein Bürokratiemonster erschaffen werden, 
das zu Rechtsstreitigkeiten führt“, kommentiert 
er die aktuellen Pläne.

Die sind aber ohnehin noch nicht ausgereift. 
In den kommenden Monaten sollen Arbeitsgrup-
pen an den Details feilen; mit einem Gesetzent-
wurf ist vor 2016 nicht zu rechnen. 

EXKLUSIVE INFOS FÜR MANDANTEN S.24/20154/2015STEURO

Wegen des Einheitswerts 
oft zu billig bewertet: 
Grundstücke und Gebäude 
sollen demnächst aus-
schließlich am Verkehrs-
wert bemessen werden. 

zuzuordnen, selbst wenn sie kurze 
Zeit vorher oder nachher abfl ießen. 
Zu solchen Ausgaben zählen laut 
Bundesfi nanzhof auch Umsatz-
steuervorauszahlungen. 

Die Oberfi nanzdirektion Nord-
rhein-Westfalen (OFD NRW) hat in 
zwei aktuellen Kurzinfos die Fol-
gen dieser Zuordnung bzw. Rege-
lung bezüglich der Umsatzsteuer-
vorauszahlungen konkretisiert:

Als kurze Zeit wird im § 11 EStG  

(Einkommensteuergesetz) ein 
Zeitraum von bis zu 10 Tagen 

genannt. Innerhalb dieses 
Zeitraumes müssen die Zah-
lungen fällig und geleistet 
worden sein, also stets zwi-
schen dem 22. Dezember und 
dem 10. Januar. Beide Vo-
raussetzungen, also für Fäl-
ligkeit und Abfl uss, müssen 
gleichermaßen vorliegen.
Für den Fall, dass nur die  

Zahlung innerhalb der kurzen 
Zeit nach dem Ende des Ka-
lenderjahres erfolgt ist, der 
Fälligkeitsabzug aber außer-

REGELMÄSSIG WIEDERKEHRENDE AUSGABEN ZU BEGINN ODER AM ENDE EINES KALENDERJAHRES

„Kurze Zeit“ heißt im Steuersprech 10 Tage

D as so genannte Abfl uss-
prinzip ist eigentlich ein-
deutig: Ausgaben sind in 

dem Jahr steuerlich zu erfassen, in 
dem sie auch tatsächlich geleistet 
worden sind. Aber bekanntlich gibt 
es keine Regel ohne Ausnahme: 
Regelmäßig wiederkehrende Aus-
gaben sind steuerlich dem Jahr 
der wirtschaftlichen Zugehörigkeit 

Foto: Silkstock/fotolia

Die Zeit läuft ohne Ausnahme: Der 
10-Tages-Zeitraum bei Umsatzsteuer-
vorauszahlungen kann selbst in besonde-
ren Einzelfällen nicht erweitert werden. 
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BUNDESKABINETT BESCHLIESST GESETZENTWURF

So wird die Erbschaftsteuer neu geregelt
Das Bundesverfassungsgericht hat im Dezember die bisherige Form der Erbschaft- und
Schenkungsteuer für verfassungswidrig erklärt. Nun hat die Bundesregierung eine Neufassung
beschlossen. Wir geben einen Überblick über die Regelungen des Gesetzentwurfs.

Das Bundeskabinett hat 
einen Entwurf zur Reform 
des Erbschaftsteuer- und 

Schenkungsteuergesetzes be-
schlossen. Notwendig wurde 
die Anpassung durch ein Urteil 
des Bundesverfassungsgerichts 
(BVerfG, wir berichteten). Die Rich-
ter hielten die Ausgestaltung der 
Verschonungsregelungen für teil-
weise verfassungswidrig (BVerfG, 
Urteil vom 17. Dezember 2014, Az. 
1 BvL 21/12).

Gesetzentwurf mit vielen 
Ausnahmen für Betriebserben
„Wir setzen die Vorgaben des Bun-
desverfassungsgerichts exakt 
um“, erklärte Bundesfi nanzminister 
Wolfgang Schäuble zum Gesetz-
entwurf. „Die Verschonung von 
Unternehmen von der Erbschaft-
steuer wird auf eine verfassungs-
feste Grundlage gestellt.“

Der Gesetzentwurf im Überblick:
1. Begünstigtes Vermögen 
Das bisherige Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht sieht eine 

Verschonung vor, wenn das Be-
triebsvermögen einen Verwaltungs-
vermögenanteil von bis zu 50% 
erreicht. Dies wurde vom Bundes-
verfassungsgericht als unverhält-
nismäßig eingestuft. Der Gesetz-
entwurf sieht vor, dass zukünftig 
nur das so genannte begünstigte 
Vermögen verschont werden kann. 
Begünstigt ist solches Vermögen, 
das überwiegend seinem Haupt-
zweck nach einer gewerblichen, 

freiberufl ichen oder land- und forst-
wirtschaftlichen Tätigkeit dient.

2. Verschonungsregeln
Wie im bisher geltenden Recht wird 
das begünstigte Vermögen nach 
Wahl der Erben zu 85% oder zu 
100% von der Erbschaftsteuer be-
freit, wenn bestimmte Vorausset-
zungen erfüllt sind:

Entscheiden sich die Erben für  

die Verschonung in Höhe von 
85% des begünstigten Vermö-
gens, müssen sie den Betrieb 
mindestens fünf Jahre fortfüh-
ren (Behaltensfrist) und nach-
weisen, dass die Lohnsumme 
innerhalb von fünf Jahren nach 
der Erbschaft insgesamt 400% 
der Ausgangslohnsumme nicht 
unterschreitet (die so genannte 
Lohnsummenregelung).
Bei Wahl der vollständigen Be- 

freiung von der Erbschaftsteuer 
müssen die Erben die Behaltens-
frist von sieben Jahren einhalten 
und nachweisen, dass der Be-
trieb insgesamt die Lohnsumme 
von 700% im Zeitraum von sieben 
Jahren nicht unterschreitet.

3. Kleine Unternehmen
Der Gesetzentwurf sieht vor, dass 
die Anforderung an die Lohnsum-
menregelung mit der Zahl der Be-

Kleinere Betriebe bleiben größtenteils verschont, doch die bürokratischen Hürden
werden höher: Der aktuelle Gesetzentwurf zur Erbschaftsteuer liegt nun vor.
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schäftigten steigt. Beschäftigte in 
Mutterschutz oder Elternzeit, Lang-
zeiterkrankte und Auszubildende 
werden nicht mitgerechnet.

4. Große Betriebsvermögen
Beim Erwerb großer Unternehmens-
vermögen mit einem begünstigten 
Vermögen von über 26 Millionen 
Euro (Prüfschwelle) sieht der Ge-
setzentwurf ein Wahlrecht zwischen 
einer Verschonungsbedarfsprüfung 
oder einem besonderen Verscho-
nungsabschlag vor. Bei Vorliegen 
bestimmter, für Familienunterneh-
men typischer gesellschaftsvertrag-
licher oder satzungsmäßiger Be-
schränkungen wird die Prüfschwelle 
auf 52 Mio. Euro angehoben. 

Bei der Verschonungsbedarfs-
prüfung müssen die Erben nach-
weisen, dass sie persönlich nicht in 
der Lage sind, die Steuerschuld aus 
sonstigem nichtbetrieblichem, be-
reits vorhandenem oder aus mit der 
Erbschaft oder Schenkung zugleich 
übergegangenem nicht begünstig-
tem Vermögen zu begleichen. Ge-
nügt dieses Vermögen nicht, um die 
Erbschaft- oder Schenkungsteuer 
betragsmäßig zu begleichen, wird 
die Steuer insoweit erlassen.

Bei begünstigten Vermögen 
von über 26 Mio. Euro bzw. 52 Mio. 
Euro können sich die Erben anstelle 
einer Verschonungsbedarfsprüfung 
alternativ für ein Verschonungsab-
schmelzmodell entscheiden. Hier 
erfolgt eine Teilverschonung, die mit 
zunehmendem Vermögen schritt-
weise verringert wird. 

halb des Zeitraums liegt, ist 
diese Zahlung nicht auf das 
vorherige Kalenderjahr anzu-
rechnen. Demzufolge ist das 
Abfl ussprinzip z.B. nicht an-
wendbar, wenn die Zahlung 
für die Umsatzsteuer Dezem-
ber 2012 am 7. Januar 2013 
erfolgte, sie aber erst am 10. 
Februar 2013 fällig war.
Der 10-Tages-Zeitraum kann  

selbst in besonderen Einzel-
fällen nicht erweitert werden. 
Die Ausnahmeregelung vom 
Abfl ussprinzip ist deshalb 
nicht anwendbar, wenn sich 
die Fälligkeit der USt-Voraus-
zahlung auf den nächstfol-
genden Werktag und damit 

auf einen Zeitpunkt nach dem 
10. Januar verschiebt.
Bei Erteilung einer Lastschrift- 

einzugsermächtigung gilt: Mit 
der Ermächtigung und Abgabe 
der Umsatzsteuervoranmel-
dung sowie der hinreichenden 
Deckung des Kontos im Fällig-
keitszeitpunkt hat der Steuer-
pfl ichtige alles Erforderliche 
getan. Auf den tatsächlichen 
Erfüllungszeitpunkt kommt 
es dabei nicht an. Die Zahllast 
einer am 10. Januar fälligen, 
aber später eingezogenen 
Umsatzsteuervorauszahlung 
kann im vorangegangenen Ka-
lenderjahr als Betriebsausga-
be berücksichtigt werden. 

STEURO -Tipp
Die Neugestaltung der Erb-
schaftsteuer sieht zahlreiche 
Wahlmöglichkeiten, Ausnahme-
regelungen und Prüfpfl ichten 
vor. Um hier die optimale Lö-
sung zu fi nden und stets auf der 
sicheren Seite zu bleiben, sollten 
Firmenerben in jedem Fall ihren 
Steuerberater konsultieren.
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Ein selbstständiger Steuerbe-
rater stritt in eigener Sache 
mit dem Finanzamt über die 

Höhe von Betriebsausgaben im 
Zusammenhang mit seinem häus-
lichen Arbeitszimmer. Auf dieses 
Arbeitszimmer in dem mit seiner 
Ehefrau bewohnten Einfamilien-
haus entfi elen rund 8% der gesam-
ten Wohnfl äche.

Gericht hielt die anteilige 
Zurechnung für geboten
Die Eheleute bauten im Streitjahr 
ihr Badezimmer behindertenge-
recht um. Von den Umbaukosten in 
Höhe von insgesamt rund 38.000 
Euro machten sie einen Anteil von 
8% für das häusliche Arbeitszimmer 
bei den Einkünften aus selbststän-
diger Arbeit gemäß Einkommen-
steuererklärung als Betriebsausga-
ben geltend. Das Finanzamt lehnte 
die steuerliche Berücksichtigung 
der anteiligen Modernisierungs-
kosten ab. Der Steuerberater klag-
te hiergegen – und bekam vom 
Finanzgericht Münster Recht (FG 
Münster, Urteil vom 18. März 2015, 
Az. 11 K 829/14 E). 

Das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) 
bittet alle zum Kirchensteuerabzug ver-
pfl ichteten Stellen, die bisher noch keine 

Registrierung bzw. Zulassung beim 
BZSt beantragt haben, sich mög-
lichst rasch beim Bundeszentral-

amt zu melden. Nur so ist ein 
reibungsloser Verfahrensablauf 
gewährleistet.

Zum Kirchensteuerabzug 
verpfl ichtet ist z.B. jede Stel-

le, die rechtlich verpfl ichtet 
ist, Kapitalertragsteuer 

für natürliche Perso-
nen abzuführen – 
also auch GmbHs. 
Denn zu den Kir-
c h e n s t e u e r a b -
zugsverpfl ichteten 

gehören nicht nur Banken, sondern auch Aktien-
gesellschaften, Genossenschaften und Kapital-
gesellschaften, die (Gewinn-)Ausschüttungen an 
natürliche Personen als Gesellschafter bzw. Kun-
den leisten.

Kirchensteuerabzugsverpfl ichtete müssen ein-
mal jährlich im Zeitraum vom 1. September bis 31. 
Oktober beim BZSt abfragen, ob ihr Kunde oder 
Anteilseigner einer steuererhebenden Religions-
gemeinschaft angehört. Die Information zur Reli-
gionszugehörigkeit ist dann im Folgejahr für den 
Kirchensteuerabzug zu verwenden. 

Der Vorgang wird computergestützt abgewi-
ckelt. Beim nach wie vor noch immer recht kompli-
zierten Verfahren zur Registrierung und Zulassung 
beim BZSt-Online-Portal unter www.elsteronline.de/
bportal kann ein Steuerberater unterstützend zur 
Seite stehen – oder die Abfrage und Abwicklung 
gleich komplett übernehmen. 

Das Gericht hielt es für geboten, die 
Umbaukosten des Badezimmers 
anteilig dem häuslichen Arbeits-
zimmer zuzurechnen. Denn durch 
die Modernisierung des Badezim-
mers ist derart in die Gebäudesub-
stanz eingegriffen worden, dass 
der Umbau den Wert des gesamten 
Wohnhauses erhöht hat.
Der anteilige Betriebsausgabenab-
zug ist auch geboten, um Wertungs-
widersprüche zu vermeiden: Das 
häusliche Arbeitszimmer ist Teil 

MODERNISIERUNG ALS KOSTEN EINES HÄUSLICHEN ARBEITSZIMMERS

Bad erhöht Betriebsvermögen

RECHTZEITIGE ZULASSUNG ZUM KIRCHENSTEUERABZUGSVERFAHREN

Amt bittet um die Anmeldung

des Betriebsvermögens des Klä-
gers. Bei einer späteren Entnahme 
aus dem Betriebsvermögen würde 
ein Anteil von 8% des Gebäudewer-
tes als zu versteuernder Entnahme-
wert angesetzt. Die vorgenommene 
Modernisierung des Badezimmers 
erhöht dauerhaft den Gebäude- und 
damit auch den Entnahmewert. 
Aufgrund der grundsätzlichen Be-
deutung der Rechtsfrage hat das 
Finanzgericht die Revision zum 
Bundesfi nanzhof zugelassen. 

STEUERBEFREIUNG

Finanzämter 
prüfen Vereine

BETRIEBSVERMÖGEN

Darlehen an 
Unternehmer

Vereine und Organisatio-
nen, die gemeinnützigen, 

mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecken dienen (z.B. Sport- 
und Musikvereine), sind oft 
von der Körperschaft- und 
Gewerbesteuer befreit. Ob sie 
die Voraussetzungen dafür 
nach wie vor erfüllen, prüfen 
die Finanzämter in der Regel 
alle drei Jahre. Dazu müssen 
die Vereine bei ihrem zustän-
digen Finanzamt eine Steuer-
erklärung abgeben. Außer-
dem müssen sie Kopien ihrer 
Kassenberichte und Tätig-
keits- bzw. Geschäftsberichte 
beifügen. 

Damit kommt auf die Ver-
eine, die vom dreijährigen 
Prüfungszeitraum betroffen 
sind, regelmäßig ein kleiner 
Papierkrieg zu. Es spricht 
viel dafür, diesen von einem 
Steuerberater erledigen zu 
lassen. Zum einen weiß er, 
welche Formulare notwendig 
sind, zum anderen können die 
Vereinsverantwortlichen so in 
Haftungsfragen auf der siche-
ren Seite bleiben. 

Ein Angehöriger gewährte 
einem Betriebsinhaber ein 

Darlehen. Dieses war zwar zi-
vilrechtlich, aber unter Heran-
ziehung des Fremdvergleichs 
nicht steuerrechtlich anzu-
erkennen. Entsprechend muss 
es dem Privatvermögen des 
Betriebsinhabers zugeordnet 
werden und nicht dem Be-
triebsvermögen, entschied der 
Bundesfi nanzhof. Daher sind 
auch die Zinsen nicht als Be-
triebsausgaben abzugsfähig 
(BFH, Beschluss vom 22. April 
2015, Az. IV B 76/14, NV). 

Pustekuchen, Finanzamt: 
Es musste die Kosten für 
eine Badmodernisierung 
steuerlich anerkennen.
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Dpfl ichteten Stellen, die bisher noch keine 

Registrierung bzw. Zulassung beim 
BZSt beantragt haben, sich mög-
lichst rasch beim Bundeszentral-

amt zu melden. Nur so ist ein 
reibungsloser Verfahrensablauf 
gewährleistet.

Zum Kirchensteuerabzug 
verpfl ichtet ist z.B. jede Stel-

le, die rechtlich verpfl ichtet 
ist, Kapitalertragsteuer 

für natürliche Perso-
nen abzuführen – 
also auch GmbHs. 
Denn zu den Kir-
c h e n s t e u e r a b -
zugsverpfl ichteten 
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Der Mindestlohn beschäf-
tigt derzeit häufi g die Ge-

richte. In einem konkreten Fall 
stellte nun das Arbeitsgericht 
Düsseldorf klar, dass für den 
Mindestlohn alle Zahlungen 
wirksam sind, die als Gegen-
leistung für die erbrachte 
Arbeitsleistung mit Entgelt-
charakter gezahlt werden. 
Dazu könne auch ein fi xer 
Leistungsbonus zählen. Denn 
dieser weise einen unmittel-
baren Bezug zur Arbeitsleis-
tung auf (ArbG Düsseldorf, 
Urteil vom 20. April 2015, Az. 
5 Ca 1675/15). 

KEINE 1-%-REGELUNG

Dienstwagen
nie rein privat

Der Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH 

überließ seiner von ihm ge-
trennt lebenden Ehefrau 
einen Firmenwagen zur aus-
schließlich privaten Nutzung. 
Eine betriebliche Nutzung bei 
der GmbH erfolgte nicht. Dies 
bewertete das Finanzamt als 
verdeckte Gewinnausschüt-
tung (vGA). Eine Besteuerung 
nach der 1-%-Regelung ge-
mäß des Einkommensteuer-
gesetzes scheidet aus. Dies 
nämlich würde vorausset-
zen, dass das Fahrzeug auch 
dienstlich bzw. betrieblich 
genutzt wurde, entschied das 
Finanzgericht des Saarlandes 
(Beschluss vom 7. Januar 
2015, Az. 1 V 1407/14). 

MINDESTLOHN

Fixer Bonus
zählt dazu
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STEURO-Tipp
Des Begriff der „regelmäßigen 
Arbeitsstätte“ im Fall von 
Vermietungseinkünften ist oft 
umstritten. Finanzgerichte 
stellten in der Vergangenheit 
auf die quantitative (wie viele 
Fahrten dorthin) sowie die qua-
litative (welche Tätigkeiten dort) 
Gesamtschau des Begriffs ab. 
Höchstrichterlich ist die Frage 
aber noch nicht geklärt.

Im vorliegenden Fall ist die 
Revision beim Bundesfi nanzhof 
aber zugelassen. Vermieter, die 
in vergleichbaren Fällen einen 
negativen Entscheid des Finanz-
amts erhalten haben, könnten 
also in Absprache mit ihrem 
Steuerberater unter Bezugnah-
me auf das Revisionsverfahren 
Einspruch einlegen.

EIN VERMIETER STRITT MIT DEM FINANZAMT UM WERBUNGSKOSTEN

Zu viel bringt manchmal weniger

Ein Vermieter wollte die Fahrt-
kosten zu seinen beiden Ver-
mietungsobjekten in Höhe 

von insgesamt 7.500 Euro in seiner 
Steuererklärung als Werbungskos-
ten geltend machen. Insgesamt fuhr 
er 166 bzw. 215 Mal zu diesen Immo-
bilien, um dort u.a. Kontrollen und re-
gelmäßige Arbeiten (z.B. Streu- oder 
Gartenarbeiten) vorzunehmen.

Das Finanzamt weigerte sich, 
die Fahrtkosten in voller Höhe anzu-
erkennen. Es wollte die Kosten nur 
in Höhe der Entfernungspauschale 
(30 Cent pro gefahrenen Kilometer) 
berücksichtigen. Dagegen klagte der 
Vermieter. Er argumentierte unter 
anderem damit, dass dem Gesetz 
eine Beschränkung des Werbungs-
kostenabzugs auf die Entfernungs-

GELDWERTER VORTEIL ODER NICHT?

Jobticket und die Steuer

Viele Arbeitnehmer bekom-
men von ihrem Arbeitgeber 
ein Jobticket für die Nut-

zung öffentlicher Verkehrsmittel 
zur Verfügung gestellt. Arbeitneh-

mer müssen dabei darauf achten, 
ob ein (zu versteuernder) geld-
werter Vorteil vorliegt oder nicht. 
Zu den Kriterien dafür hat jetzt 
die Oberfi nanzdirektion Nordrhein-
Westfalen (OFD NRW) ausführlich 
Stellung genommen.

Überlässt ein Arbeitgeber einem 
Arbeitnehmer ein Jobticket zu 
einem mit dem Verkehrsträger ver-
einbarten Preis, ist kein geldwerter 
Vorteil anzunehmen. Das gilt auch 
für übliche Mengenrabatte bei der 

Abnahme der Tickets. Wenn der 
Arbeitgeber jedoch darüber hinaus 
Vorteile gewährt, z.B. dem Arbeit-
nehmer das Jobticket verbilligt oder 
unentgeltlich überlässt, liegt ein 
Sachbezug vor. Der muss als geld-
werter Vorteil versteuert werden. 

STEURO -Tipp
Wer als Arbeitnehmer ein Jobti-
cket erhält, kann gemeinsam mit 
seinem Steuerberater prüfen, 
ob die bestehende Vereinba-
rung den aktuellen Kriterien der 
Finanzverwaltung entspricht.

FRISTVERSÄUMNISSE BEI SCHREIBEN AN DIE FINANZBEHÖRDEN

Nach dem Streik ist vor dem Streik

Der vergangene Poststreik 
sorgte für viel Ärger. Gerade 
wenn Briefe an oder von Be-

hörden zu spät eintreffen, können 
wichtige Fristen bereits verstrichen 
sein. Das Landesamt für Steuern 
Rheinland-Pfalz stellt klar: Grund-
sätzlich gelten Steuerbescheide des 
Finanzamts drei Tage nach ihrer Auf-
gabe per Post als zugestellt. Sollte 
die Zustellung aber z.B. wegen eines 

Streiks erst später erfolgen, können 
Bürger den gesetzlich unterstellten 
Zugang in der Regel erfolgreich be-
streiten. In solchen Fällen beginnen 
die Fristen, z.B. für Einsprüche, erst 
ab dem angegebenen Zeitpunkt.

Ganz wichtig: Anders herum ist 
es nicht so einfach. Kommt ein Brief 
zu spät für ein bestimmtes Anliegen 
beim Amt an, gilt das als selbst ver-
schuldet. Das gilt zumindest dann, 

wenn die der Verspätung zugrunde 
liegende Störung bekannt war. Dies 
kann bei einem Poststreik, über den 
in den Medien breit berichtet wurde, 
angenommen werden. Will ein Bür-
ger z.B. fristwahrend Rechtsmittel 
gegen einen Bescheid einlegen, 
muss er also auf einen sicheren 
Übermittlungsweg zurückgreifen, 
z.B. ein Fax oder den Einwurf in den 
Behördenbriefkasten. 

pauschale im Zusammenhang mit 
der Verwaltung und Unterhaltung 
eines Vermietungsobjekts nicht zu 
entnehmen sei.

Er scheiterte mit seiner Klage 
vorm Finanzgericht Berlin-Branden-
burg (Urteil vom 11. Februar 2015, 
Az. 7 K 7084/13). Das Gericht ord-
nete die beiden Vermietungsob-
jekte aufgrund der Häufi gkeit der 
Fahrten dorthin sowie die vor Ort 
vorgenommenen Arbeiten als eine 
„regelmäßige Tätigkeitsstätte“ im 
Sinne des Einkommensteuerge-
setzes ein. Und für Aufwendungen 
eines Steuerzahlers für die Wege 
zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Arbeitsstätte könne grundsätz-
lich nur die Entfernungspauschale 
berücksichtigt werden. 

Entspannter zur Arbeit: Doch wie sieht‘s 
beim Jobticket mit der Steuer aus?
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PRIVATDARLEHEN

Verlust bringt 
keine Ersparnis
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Der Ausfall einer privaten 
Darlehensforderung ist 

nicht als Verlust bei den Ein-
künften aus Kapitalvermögen 
zu berücksichtigen. Dies hat 
das Finanzgericht Düsseldorf 
entschieden (FG Düsseldorf, 
Urteil vom 11. März 2015, Az. 
7 K 3661/14 E). Die Kläger hat-
ten einem Dritten ein verzins-
liches Darlehen gewährt. Über 
das Vermögen des Darlehens-
nehmers wurde das Insolvenz-
verfahren eröffnet. Die noch 
offene Forderung meldeten 
die Kläger zur Insolvenztabelle 
an. In der Einkommensteuer-
erklärung machten sie den 
Forderungsausfall als Verlust 
bei den Einkünften aus Kapital-
vermögen geltend. Das Finanz-
amt lehnte den Abzug ab und 
bekam vom Finanzgericht zu-
nächst klare Rückendeckung.
Zu seiner Entscheidung führte 
das Gericht aus: 

Nach der bisherigen Recht- 

sprechung zur Rechtslage 
vor dem Unternehmen-
steuerreformgesetz 2008 
stehe der Verlust des Darle-
henskapitals nicht in einem 
wirtschaftlichen Zusam-
menhang mit den Kapital-
einkünften.
An dieser Wertung habe sich  

nichts geändert. Der Total-
ausfall einer Kapitalforde-
rung infolge einer Insolvenz 
erfülle keinen der Besteue-
rungstatbestände.
Insbesondere stelle ein For- 

derungsausfall keine Veräu-
ßerung einer Kapitalforde-
rung dar.

Die Revision ist unter dem 
Aktenzeichen VIII R 13/15 am 
Bundesfi nanzhof anhängig. 

WICHTIGES BFH-URTEIL ZUR GEWINNREALISIERUNG BEI WERKLEISTUNGEN

Achtung bei Abschlagszahlungen
Abschlagszahlungen an sich sind nichts Ungewöhnliches. Neu ist jetzt, 
dass diese Zahlungen ab diesem Jahr als realisierter Gewinn zählen.

Das Bundesfi nanzministe-
rium (BMF) hat jetzt Stellung 
bezogen zu einem Urteil des 

Bundesfi nanzhofs (BFH), das nicht 
nur unter Architekten und Ingenieu-
ren für Unsicherheit bezüglich von 
Abschlagszahlungen sorgte. Dabei 
ging es um den Entstehungszeit-
punkt der Gewinnrealisierung bei 
Abschlagszahlungen nach der Ho-
norarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI) (BFH, Urteil vom 
14. Mai 2014, Az. VIII R 25/11).

Der BFH wich mit seinem Urteil 
von seiner bisherigen Rechtspre-
chung ab. Er entschied, dass erhal-
tene Anzahlungen für einzelne Leis-
tungsphasen der HOAI, für die eine 
nachprüfbare Rechnung vorliegt, 
„endgültig verdient“ sind. Somit ist 
eine Bilanzierung einer teilfertigen 
Arbeit für einzelne abgeschlossene 
Leistungsphasen der HOAI nicht 
mehr möglich.

Grundsatz ausgeweitet auf 
weitere Abschlagszahlungen
Das Ministerium teilt die Auffas-
sung der Richter, dass die Gewinn-
realisierung bei Planungsleistungen 
eines Architekten bzw. Ingenieurs 
nicht erst mit der Abnahme oder der 
Honorar-Schlussrechnung eintritt. 
Sie tritt vielmehr bereits dann ein, 
wenn der Anspruch auf Abschlags-
zahlung nach § 8 Abs. 2 HOAI 
entstanden ist. Solche Abschlags-
zahlungen können daher nicht wie 
Anzahlungen auf schwebende Ge-
schäfte bilanziert werden. 

Bei den in Rede stehenden Ab-
schlagszahlungen handelt es sich 
laut BFH um die Abrechnung von 
bereits verdienten Ansprüchen, 
denn der Schuldner des Werkver-
trags habe seine Leistung bereits 
erbracht; andernfalls bestünde die 
Berechtigung zur Forderung dieser 
Abschlagszahlung nicht. Allerdings 
sind die Abschlagszahlungen von 
Forderungen auf einen Vorschuss 
abzugrenzen. Hierbei tritt auch wei-
terhin keine Gewinnrealisierung ein.

Das BMF hat die Bedeutung des 
Urteils mit seiner Veröffentlichung 
im Bundessteuerblatt (BStBl.) 
unterstrichen. Finanzämter sind so-
mit angewiesen, die Entscheidung 
in vergleichbaren Fällen anzuwen-
den. Zugleich haben die obersten 
Finanzbehörden des Bundes und 
der Länder beschlossen, die Grund-
sätze der BFH-Entscheidung auch 
auf Abschlagszahlungen nach 
§ 632a BGB sowie nach § 15 Absatz 
2 HOAI n.F. anzuwenden. Demnach 
sind nunmehr alle bilanzierenden 
Unternehmen, die Abschlagszah-
lungen in Rechnung stellen, von 
dieser Regelung betroffen.

Fachliche Kritik am 
bürokratischen Mehraufwand
In einem aktuellen Schreiben an 
die Bundesarchitektenkammer 
hat das BMF immerhin eine Über-
gangsfrist für die Anwendung ein-
geräumt. Darauf weist der Deut-
sche Steuerberaterverband e.V. 
(DStV) hin. Die BFH-Entscheidung 
muss erst ab dem Wirtschaftsjahr 
2015 beachtet werden, ist also 
nicht rückwirkend anzuwenden (s. 
STEURO-Tipp rechts).

Der DStV übt dennoch Kritik an 
der Entscheidung des BMF. Denn 

nach dem Realisationsprinzip sei-
en Gewinne nur dann zu berück-
sichtigen, wenn sie am Abschluss-
stichtag entstanden sind. Bei 
Werkverträgen trete dieser erst im 
Zeitpunkt des Gefahrenübergangs, 
also im Zeitpunkt der Abnahme des 
Werks, ein (z.B. die Bauabnahme 
durch den Bauherren). Durch die 
Anwendung der Regelung durch 
die Finanzverwaltung werde zu-
dem eine weitere Abweichung von 
der Handels- und Steuerbilanz ein-
geführt. Das führe „zu einer Kompli-
zierung in Kombination mit einem 
bürokratischen Mehraufwand“ – 
und sei somit abzulehnen. 

STEURO -Tipp
Aufgrund der BFH-Entscheidung 
bzw. dessen erstmaliger Anwen-
dung kann es im Wirtschafts-
jahr 2015 zu Gewinnen aus 
Abschlagszahlungen kommen, 
die mehrere Jahre betreffen. Zur 
Vermeidung von Härten kann der 
Steuerpfl ichtige diese Gewinne 
gleichmäßig entweder 2015 und 
2016 oder auf den Zeitraum von  
2015 bis 2017 verteilen. Bei der 
Wahl des günstigsten Zeitraums 
und der Anwendung der neuen 
Regelung kann Ihnen Ihr Steuer-
berater helfen.
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Klarstellung zur Honorarordnung für Architekten und Ingenieure: Abschlagszahlungen 
sind laut BFH „endgültig verdient“ und stellen somit einen realisierten Gewinn dar.
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Ein Ehepaar kaufte eine vermietete Im-
mobilie und ließ die Fassade umgehend 

nach dem Kauf energetisch sanieren. Die 
Kosten für diese Sanierung wollten die neu-
en Eigentümer als Erhaltungsaufwendungen 
bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

STEUERLICH UNGÜNSTIG: IMMOBILIEN-INVESTITIONEN NACH KAUF

Zu früh umfassend saniert
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Direkt nach dem Kauf dämmen? Größere Sanierungs-
maßnahmen sind anschaffungsnahe Herstellungskosten.

Selbst wenn die Zinsen für 
einen Privatkredit derzeit so 
niedrig sind wie selten zuvor 

– für viele Arbeitnehmer stellt ein 
so genanntes Arbeitgeberdarlehen 
noch immer eine attraktive Möglich-
keit dar, günstig an Geld zu kom-
men. Damit es keinen Ärger mit dem 
Finanzamt gibt, müssen aber einige 
Spielregeln bei der Steuer beachtet 
werden.

Steuer wird erst ab einem 
Betrag von 2.600 Euro fällig
Das Bundesfi nanzministerium 
(BMF) hat jetzt die Verwaltungs-
regelungen zur steuerlichen Be-
handlung von Arbeitgeberdarlehen 
aktualisiert. In dem entsprechen-
den BMF-Schreiben wird zunächst 
der Begriff defi niert: Demnach 
liegt ein Arbeitgeberdarlehen vor, 
wenn durch den Arbeitgeber oder 
aufgrund des Dienstverhältnisses 
durch einen Dritten an den Arbeit-
nehmer Geld überlassen wird und 

KLARSTELLUNG DES BUNDESFINANZMINISTERIUMS ZU ARBEITGEBERDARLEHEN

Zinsvorteile müssen versteuert werden
Erhält ein Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber einen zinsgünstigen Kredit, muss er den 
Zinsvorteil als Sachbezug versteuern. Wir erklären, welche Regeln dabei zu beachten sind. 

STEURO -Tipp
Auf anschaffungsnahe Aufwendungen 
gibt es eine Steuererstattung erst über 
den Abschreibungszeitraum von rund 50 
Jahren. Das heißt: weniger Steuervorteil. 
Auf Erhaltungsaufwand gibt es dagegen 
bereits kurzfristig eine (deutlich höhere) 
Steuererstattung. Käufer von Bestands-
immobilien sollten daher wenn möglich 
mit größeren Investitionen warten – oder 
darauf achten, dass sie 15% der Anschaf-
fungskosten des Gebäudes nicht überstei-
gen. Mehr dazu weiß Ihr Steuerberater. 
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„Sieh mal hier, 
Chef, dafür bräucht‘ 
ich bitte einen 
Kredit“: Wer von 
seinem Arbeitgeber 
ein Darlehen erhält, 
muss Zinsvor-
teile versteuern.

diese Geldüberlassung auf einem 
Darlehensvertrag beruht. Auch Ge-
haltsvorschüsse im öffentlichen 
Dienst, die nach den Vorschuss-
richtlinien des Bundes oder der ent-
sprechenden Richtlinien der Länder 
gewährt werden, sind Arbeitgeber-
darlehen. Zudem wurde klargestellt, 
dass die Grundsätze zur Bewertung 
von Sachbezügen auch für den Be-
reich der Arbeitgeberdarlehen gel-
ten (BMF, Schreiben vom 19. Mai 
2015, GZ IV C 5 - S 2334/07/0009). 
Erhält der Arbeitnehmer durch solch 

ein Arbeitgeberdarlehen Zinsvortei-
le, sind diese zu versteuern.

Hierzu wird u.a. weiter ausgeführt:
Für die Ermittlung des Zinsvor- 

teils ist zwischen einer Bewer-
tung nach § 8 Abs. 2 EStG (zum 
Beispiel der Arbeitnehmer eines 
Einzelhändlers erhält ein zins-
verbilligtes Arbeitgeberdarle-
hen) und einer Bewertung nach 
§ 8 Abs. 3 Satz 1 EStG (z.B. der 
Bankangestellte erhält von sei-
nem Arbeitgeber ein zinsverbil-

ligtes Arbeitgeberdarlehen mit 
Ansatz des Rabatt-Freibetrags) 
zu unterscheiden.
Der Arbeitnehmer erlangt keinen  

steuerpfl ichtigen Zinsvorteil, 
wenn der Arbeitgeber ihm ein 
Darlehen zu einem marktüblichen 
Zinssatz gewährt.
Zinsvorteile, die der Arbeitneh- 

mer durch Arbeitgeberdarlehen 
erhält, sind Sachbezüge. Sie 
sind als solche zu versteuern, 
wenn die Summe der noch nicht 
getilgten Darlehen am Ende 
des Lohnzahlungszeitraums 
2.600 Euro übersteigt.

Keine Arbeitgeberdarlehen sind
dagegen insbesondere Reise-
kostenvorschüsse, vorschüssig 
gezahlter Auslagenersatz, Lohn-
abschläge und Lohnvorschüsse, 
wenn es sich hierbei um eine ab-
weichende Vereinbarung über die 
Bedingungen der Zahlung des 
Arbeitslohns handelt. 

pachtung geltend machen. Hier machte ihnen 
das Finanzgericht Münster aber einen Strich 
durch die Rechnung (FG Münster, Urteil vom 17. 
November 2014, Az. 13 K 3335/12 E). 

Das Gericht wertete die Sanierung als an-
schaffungsnahe Herstellungskosten. Zu den 
Herstellungskosten eines Gebäudes gehören 
gemäß Einkommensteuergesetz (EStG) auch 
Aufwendungen für Instandsetzungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen, die innerhalb von drei 
Jahren nach der Anschaffung des Gebäudes 
durchgeführt werden, wenn die Aufwendungen 
ohne die Umsatzsteuer 15% der Anschaffungs-
kosten des Gebäudes übersteigen. Dies war im 
vorliegenden Fall gegeben.

Es half den Eheleuten auch nicht, darauf 
hinzuweisen, dass die Aufwendungen aufgrund 
eines gesetzlichen Zwangs erfolgten. Gemäß 

der Energieeinsparverordnung (EnEV 2009) 
hätten sie die kaputte Putzfassade nicht ein-
fach reparieren dürfen, sondern mussten sie 
aufwendig sanieren. Das Gericht stellte da-
gegen klar, dass Aufwendungen, die „durch 
gesetzlichen oder behördlichen Zwang” 
entstehen, nicht vom Begriff der Instand-
setzungs- und Modernisierungsmaßnahmen 
ausgenommen sind. 



IN DEN MEISTEN UNTERNEHMEN WERDEN DIGITAL ERHALTENE RECHNUNGEN AUSGEDRUCKT

Papiertiger sind (noch) in der Mehrzahl

Das papierlose Büro bleibt 
ein Wunschbild: 69 Pro-
zent der Unternehmen 

drucken elektronisch eingegan-
gene Rechnungen zur Weiter-
bearbeitung auf Papier aus. Nur 
rund ein Viertel der Unternehmen 
verarbeitet eine Rechnung direkt di-
gital weiter. Das zeigt eine Studie im 
Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). 
Ein weiteres Ergebnis: Viele Unter-
nehmen sind unsicher in Bezug auf 
die Umsetzung der rechtlichen An-
forderungen an die E-Rechnung.

Viele Unsicherheiten bei den 
rechtlichen Anforderungen
Auch wenn die Digitalisierung der 
internen Prozesse oftmals schon 
weit fortgeschritten ist (immerhin 
über ein Drittel der Unternehmen 
bevorzugen elektronische gegen-
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Wichtiger Hinweis:

Die im STEURO veröffentlichten 
Texte sind von Steuerberatern und 
Steuer-Fachanwälten nach bestem 
Wissen recherchiert und verfasst 
worden. 

Wegen der komplexen und sich 
fortlaufend ändernden Rechtslage 
sind Haftung und Gewährleistung 
ausgeschlossen.

Alle Rechte liegen beim Verlag. 
Jede Weiterverwendung ist nur mit 
schriftlicher Genehmigung erlaubt.

Das gilt für Vervielfältigungen 
jedweder Art, Digitalisierung und 
Einstellung in Datenbanken oder 
anderen elektronischen Medien.

Steuerkalender 2015
TERMINE

September
10.09. Ende der Abgabefrist
14.09. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen
 Einkommensteuer
 Körperschaftsteuer

Mo 7 14 21 28

Di 1 8 15 22 29

Mi 2 9 16 23 30

Do 3 10 17 24

Fr 4 11 18 25

Sa 5 12 19 26

So 6 13 20 27

Mo 5 12 19 26

Di 6 13 20 27

Mi 7 14 21 28

Do 1 8 15 22 29

Fr 2 9 16 23 30

Sa 3 10 17 24 31

So 4 11 18 25

Oktober
12.10. Ende der Abgabefrist
15.10. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

  Finanzamt     kommunale Steuer

Bei verspäteter Steuerzahlung bis zu drei Tagen werden Zuschläge nicht erhoben (§ 240 Abs. 3 AO). Diese Schonfrist (siehe oben) entfällt bei 
Barzahlung und Zahlung per Scheck. Achtung: Ein Scheck muss spätestens drei Tage vor dem Fälligkeitstag dem Finanzamt vorliegen!
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über Papierrechnungen), besteht 
damit noch deutliches Potential für 
Effi  zienzsteigerungen. 

Dies gilt umso mehr, als Unter-
nehmen elektronische Rechnun-
gen hauptsächlich wegen der Kos-
ten- und Effi  zienzvorteile nutzen, 
die sie sich von digitalen Rech-
nungsformaten versprechen.  Eine 
der größten Herausforderungen ist 

STEURO -Tipp
Gerade im Bereich der elektroni-
schen Rechnungsabwicklung hat 
der Gesetzgeber in der jüngsten 
Vergangenheit kräftig nachge-
bessert und spürbare Erleich-
terungen geschaffen (z.B. die 
Gleichstellung von papierhaften 
und elektronischen Rechnungen). 
Nähere Informationen hierzu gibt 
es bei Ihrem Steuerberater!

dabei aber die Anpassung der inter-
nen Prozesse im Bereich der elekt-
ronischen Rechnungsabwicklung.

Neben der organisatorischen 
und technischen Umsetzung be-
steht bei den Unternehmen darü-
ber hinaus vor allem Informations-
bedarf in Bezug auf die rechtliche 
Situation. Grundlagenwissen ist 
zwar oftmals vorhanden, aber 

nicht mehr als das. Nicht einmal 
die Hälfte aller Unternehmen 

schätzt ihren Kenntnisstand zu 
den rechtlichen Anforderungen 
der Rechnungsarchivierung als 
„umfassend“ ein. Und nahezu je-
des zehnte Unternehmen hält die 
Rechtskonformität seines elektro-
nischen Archivs sogar für „mangel-
haft“ oder „ungenügend“. 

August
10.08. Ende der Abgabefrist
13.08. Ende der Zahlungsschonfrist
 Lohn- und Kirchensteuer
 Umsatzsteuer
 Kapitalertragsteuer
 15-prozentige Abzug-
  steuer für Bauleistungen

17.08. Ende der Abgabefrist
20.08. Ende der Zahlungsschonfrist
 Gewerbesteuer
 Grundsteuer

Mo 3 10 17 24 31

Di 4 11 18 25

Mi 5 12 19 26

Do 6 13 20 27

Fr 7 14 21 28

Sa 1 8 15 22 29

So 2 9 16 23 30
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Noch hat der Papiertiger sei-
ne Zähne: Die digitale Rech-
nungsverarbeitung kann sich 
in vielen Unternehmen trotz 

Kosten- und Effizienzvorteilen 
(noch) nicht durchsetzen.

Papiertiger sind (noch) in der Mehrzahl
nicht mehr als das. Nicht einmal 
die Hälfte aller Unternehmen 

schätzt ihren Kenntnisstand zu 
den rechtlichen Anforderungen 
der Rechnungsarchivierung als 
„umfassend“ ein. Und nahezu je-

Papiertiger sind (noch) in der Mehrzahl
as papierlose Büro bleibt 
ein Wunschbild: 69 Pro-
zent der Unternehmen 

drucken elektronisch eingegan-
gene Rechnungen zur Weiter-
bearbeitung auf Papier aus. Nur 
rund ein Viertel der Unternehmen 
verarbeitet eine Rechnung direkt di-
gital weiter. Das zeigt eine Studie im 
Auftrag des Bundesministeriums 
für Wirtschaft und Energie (BMWi). 
Ein weiteres Ergebnis: Viele Unter-
nehmen sind unsicher in Bezug auf 
die Umsetzung der rechtlichen An-
forderungen an die E-Rechnung.

Viele Unsicherheiten bei den 
rechtlichen Anforderungen
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